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Nr. 193. Samstag , den U). Angnst 191» 26. Jahrgang.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienvlan für die Festsetzung von

«orgärten an der Schützenbofstraße bat die 3u-
itimmuNÄ der Ortspolireibehörde erbalten und
«nrd nunmehr im Ratbaus , I. Obergeschoß, Zim

Nr. 38a innerhalb der Dienststunden ru
jedermanns Einsicht offen gelegt.
' Dies wird gemäß § 7 des Fluchtlinien -Ge-
setzes vom 2. Juli 1875 mit dem Bemerken hier¬
durch bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen
s*tj Plan innerhalb einer vierwöchigen, am
Iß. August 1911 beginnenden und mit Ablauf
des 13. September 1911 endigenden Ausschluß-
frist beim Magistrat schriftlich anzubringen sind.

Wiesbaden, den 12, August 1911.
Der Magistrat

Montag , de« 21. August d. Is ..
mittags 12 Uhr.

solle» im Rathause , Zimmer Nr . 41. die « ach-
stehend bezeichneteu Grundstücke verpachtet

l  Lagerb . Nr . 8190 Acker „Bierstadterbcrg ".
grob 22 Ar 77 Quadratmeter.

t.  Lagerb Nr . 8207 Acker „Bierstadterbcrg ".
2.  Gewann , groß 47 Ar 78 Quadratmeter.

Wiesbaden , den 10. August 1911.
29858  _ Der Magistrat

Obstversteigerung.
Der Ertrag von 40 Apfel-, 4 Birn - und 140

Zwetschenbäumen städtischer Grundstücke in
Slhicrstein wird am Donnerstag , den 24. d. Mts .,
von8 Ubr morgens ab, .in Schierstein am Pnmp-
werks-ieländc (hinteres Tor ) versteigert,

Wiesbaden, den 12. August 1911.
Städtisches Wasserwerk.

Bekanntmachung.
lim Angabe des Aufenthalts folgender Personen,

welchesich der Fürsorge für hilfsbedürftige Angehörige
entziehen, wird ersucht:

1. des Taglöhncrs Lorenz Becker, ge¬
boren am 27. August 1886 zu Wiesbaden
— 2. des Taglöhners Joh . Bickert » geboren am
17.3. 1868 zu Schlitz. —3. d. leb. Dienstmagd Karol.
Bock, geb. am 11. Dez. 1864 zu Weilmünstcr. —
4, der ledig. Dicnstmagd Anna Bongartz , geb.
«rat4. 3.1887 zu Mainz. — 5. Auguste Braudeß,
geb. am 25. 1. 1891 zu Speyer. — 6. der ledigen An-
wuietta Bruisma , geb. am 7. 10. 1886 zu
Gnlsenhage. - 7. des Buchhalters Kar » Buch,
geb. am 29. 4. 1880 zu Niederhofheim. — 8. Ge¬
schiedene Ehefrau Albert Conradi , Lina geb.
Rodt, geb. am 11. 12. 1862 zu Wehen. — 9. des
Taglöhncrs Peter Decker, geb. am 22. Januar
1874 zu Bielefeld. — 10. des Mühlenbauers
Wilh. Fayh , geb. am 9. Januar 1868 zu Ober»
offleiden. — 11. des Taglöhneis Wilhelm Frohn»
geboren am 7. Aug. 1866 zu Springen . — 12. des
Fuhrmanns Wilhelm Gruber , gcboreir am 27.
5, 1864 zu Eschenhahn. — 13. Klara Seemann,
gcb, am 31. 3. 1889 zu Wiesbaden. — 14. August
Soffmann, geboren am 2. 2. 1867 zu Nürn-
^8 - - 15. Josef Huudler , geb. am 9. II.
Ml zu Gorsroth. —16. Rich . John , Ww geb. am
27. ir. 1879 zu Biebrich. — 17. August 'Keim,
gcb. am 29. 5. 1873 zu Bierstadt. — 18. des Schlosser
gchüsen Wilh . Klees , geb, am 1. 2. 1878 zu Besten

^19 . der ledigen Anna Klein , geb. am 25. 2.
Ludwigshafen, — 20. des Kutschers

wuft Konrg , geh. am 30. September 1883 zu
Lrsbadeii. - 21. Josef Knbicki . geb. ain 5. 3.
MzuGnesen. - 22.Albert Küppers ,geb.aml ?.12,
^ju tiomgswürtcr, — 23 Christian Küster , gcb.
fj . '•y ®<5 zu Düsseldorf, — 24. des Glasreiuigers

geb. am 16. 6. 1875 zu Biebrich
tfi ,0J IattcvH‘ Anna Kujak , geboren am 15

8» Sommiu. — 26. des Restaurateurs,
r «"pp - geb. am 1. Scpt 1881 zu Weisel. -
i rc  Reisenden Bruno Leitzner . geb. am 23. 11.
£,™J U Rauße , — 28. des Taglöhncrs Adolf
«" °lter, geboren am 19. September 1873 zu

29. Gisela Löber , gcb. am
Naumburg. — 30. des Tapeziercr-

^ Maybach , geb. am 27. März 1874 zu
ii sfu 77  bl . der leb. Ludiska Marschall,

li877 zu Bauerbach. - ■32. Katharina
sifr« 2’. Nov. 1875 zu Oberfischbach -

Minicker . gcb am 2. 3 1879 zu
i n’ - ii  des Rhabanus Nauheimer.
- orcn 28 . August 1874 zu Winkel. -

Bekanntmachung
betr . die Abhaltung von Walbsesten im hiesigenGemeindswabde.

1. Die Benutzung von Plätzen im städlischen
Wald zur Abhaltung von Waldfesten wird Ver¬
einen und Gssellschaften nur unter der Vor¬
aussetzung gestattet, daß sie unter sich geschlos¬
sen bleiben.

In allen etwaigen Ankündigungen wie in
Zeitungen , Maueranschlägen ufw. muß bes-m-
ders yervorgehoben werden, daß Speisen und
Getränke an nicht zum Verein gehörige Personen
nicht abgegeben werden.

Ferner ist jeder feiernde Verein verpflichtet?
an leicht bemerkbaren Stellen am und «uf dem
betr . Waldsestplatze — auch bei den ^ ierzaps.
stellen — vorschriftsmäßige Plakate an den von
zur Beaufsichtigung etwa beorderten Atziie- oder
Wald - pp. Schcchbeamben, bezeichneteu Stellen
auszuihängen mit der Aufschrift:

„Speisen und Getränke werden nur an
zum . . . . — folgt Nomen des Vereins

— . . » t Vereine gehörige Personen ab¬
gegeben."

Die Plakate muffen in großer deutlich erkenn¬
barer Schrift nach Anweisung des Akziseamts
ausgeisührt fern.

Außerhalb des Festplatzes dürfen weder Pla.
talc  angebracht , noch Biermarcken ujiw. vertrieben
oder auf sonstige Weise Gäste angelockt werden.

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen d-7
obigen Vorschriften unterwirft sich der Verein
bezw. die Gesellschaft einer vom Magistrat unter
Ausschluß des Rechtsweges festzusetzenden und ti;i
Vevwaltuiigszwaligsverfahren einziehbaren Ver¬
tragsstrafe von 60 M.  Ferner wird dem zuwider-
handelnden Verein usw. in der Folgezeit die Er-
laubnis zur Benutzung von Plätzen im städti¬
schem Wald in der Regel versagt.

2. Jeder Festplatz wird für einen Tag nur ei-
nem Verein zur Verfügung gestellt; es ist also
nicht erlaubt , daß zwei oder mehr Vereine gleich¬
zeitig einen Festplatz benutzen.

3. Die Erlaubnis wird nur für folgende Plätze

9. Die auf den unter Za genannten Prüfen
etwa aufgestellten Tische und Bänke müsten am
folgenden Tage in . der Frühe und falls
das Waldfest on einem Tage vor einem
Sonn - oder gesetzlicheil Feiertag abgehal-
ien wurde , am Abend desselben Tages
wieder entfernt werden. Auf dem dem Pulver¬
hause zu belegenen Teile des Festplatzes „aus dem
Glasberg " dürfen Buden, in denen gekocht oder
gebraten wird , nicht ausgestellt und Lampions etc.
nicht benutz; werden.

Wird diese Entfernung über den Vormittag
bzw. den Abend verzögert, so gehen die Tische und
Bäicke in das Eigentum ver Stadtverwaltung
übstr, welche ermächtigt ist. über letztere frei nach
ihrem Ermessen zu verfügen. Etwaige Ersatzan¬
sprüche dritter hat der Verein usw. oder derjenige,
welcher die Erlaubnis erwirkt hat , zu vertreten.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall , daß
die vorherige Einholung der Erlaubnis versäumt
sein sollte. In solchem Falle hat auch die Nach¬
zahlung der unter 4 festgesetzten Abgaben zu er-
folgen.

Wiesbaden, den 20. März 1910.
OOOOO Der Magistrat.

Vorstehende Bekanntmachung wirb hiermit
wiederholt veröffentlicht.

Wiesbaden , den 1. Mai 1911.
28300 Städtisches Akziseamt.

Pfirsiche .
Aprikosen .
Apfelsinen .
Zitronen .
Melone» ,
Bananen .
Feigen
Kastanien .
Walnüsse .
Weintrauben «südländische)
Stachelbeeren
Johannisbeere»
Himbeeren
Heidelbeeren
Preiselbeeren
Gartenerdbeeren
Brommbeeren

»
t

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der Som¬

mermonate (Avril bis einschließlich September)
um 9 Ubr vormittags.

Wiesbadrn . den 18. März 1911.
26850 Städt . Akzise-Amt.

4.

itt 5me 9 £ tt U Scborcn am 26. Mai 1879
MM ». — 36. Hclene Rau , geb. am 7. 4 1891«1 s. • Rau , geb. am 7. 4 1891

~ 27. des Kaminbauers Wilhelm
*feau ; ' Scborcn am 26. Juli 1853 zu

— 38, des Tapezrercrgchilfen Otto
i^ 7^ ' Scb- am 3. Mär ; 1885 zu Altenau. -
M VWiagd Berta Rühmliug , gcb. am 30. 5.
S-bIS 7°^ rum. — 40. Wilhelm Schilling,
^ s )/«LZU Wiesbaden. - 41. des Justalla-
Srofii^,. r ' Schmicder , geb am 17. Mär ; 1872 zu

>7,^ 2. Maria Schmidt ? geboren
r«h»e tzzu Heiler. — 43. Anna
- 4? °" " . geb. am 27. 12. 1881 zu Albau.

Karoline Schäffler , geb. 20. 3.
ba»n, — 4o. des Kutschers Max Schön-
k  dty vm-‘ am  29. Mai 1877 zu Oberdollendorf. —
f . des  Scinrich Schwarz . Auguste
HE *£’ ßC5' am 18. Juni 1875 zu Hochhcim. -

Peter Spitzner . geboren am
?°dcr,e° zu Schiersfeld. — 48. Emil
h  am 5. 3 1885 zu Heidel-
» Heinrich Uhl . gcb. am 13. 8. 1674
Mi -B 'U- — 50. Johann Belte , «irh. mi,«.187-, , _ v w . gcv. NNi
%7. ;87g zu Karlruhe. — 51. Emil Vetter , gcb.
8stst. » „L . Wiesbaden. — 52. des Taglöhncrs

6el, geboren am 9. September 1868 zuRitTO *b —vftvuiwi jia
SUm>°r ÖCI' SMi»c Völker , gcb. am 3. 3. 1

Msched?, - 64. der Büffcticre Marieocr ^ urtcttcre Ma
? dirM - »eb. am 8. Sept , 1894 zu Mainz. -

Johanna Zimmcrmann , geb
1 ^ 7 zu Wicsbadcii.

^bcide!,, den 15. August 1911. (295: 9 \
,tcc  Magistrat . Armenverwaltung.

a) an Sonn - und gesetzlichen Feiertagen:
1. auf dem Glasberg,
2. auf der Himmelswiose,
3. im Eichelgarten,
4. unter den Herreneichen,
ö. im Distrikt Kohlheck,

(auf diesen Plätzen dürfen Tische und
Banke ausgestellt werden);

b) an Werktagen:
Für die Plätze unter a) weiter:

6. am Augusta-Biktoria -Tempel,
7. am Streckersloch, sog. Duchslöcher,

(auf den Plätzen unter 6 und 6 dürfen
keine Tische und Bänke aufgestellt wer
den).

Die Platzgebühr einschl. Reinigung . Uebcr-
wachung der Festplätze, sowie für Beseitiguna -t.
waiger kleiner Beschädigungen wird wie folgt fest
gesetzt und ist an di« Stwdt«hauptkasse für Rech
nun g des Akziseamis zu zahlen.

a ) An Sonn - und gesetzlichen Feiertagen:
Für den Glasberg , die Himmelswiese und den

Eichelgarten je 30 M,  für die Herrenercben 20 jK
für den Distrikt Kohlheck 15 jH.

b) An Werktagen:
Für den Glasberg für den Tag 15 M u ;;c Air

alle ^übrigen aufgeführten Plätze für den Lag
Größere Beschädigungen der Plätze müsten

nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen besonder?
vergütet werden. Hierüber entscheidet der Mag
strat mit Ausschluß des Rechtsweges endgültig^

Mit dem Weldfeste etrva verbundene Luptwr
leiten (Musik, Tanz ufw.), welche nach der Lust-
babkeiissteuerordnung hiesiger Stadt steuerpflich¬
tig sind, sind den Bestimmungen dieser Ordnung
entsprechendbesonders anzumelden und zu oer
steuern.

Die Gebühren sind im voraus an die Stadt-
hauptkasse, die etwa fällige Lustbarkeitssteucr ist
im voraus an das Akziseamt,, Abfertigungsstelle
Neugaffe 6 a. zu zahlen ; die Gebühren werden
nur zurückerstattet, wenn die Benutzung de?
Platzes infolge ungünstiger Witterung unterblei¬
ben mußte.

Außerdem ist in, den zutreffenden Fällen du
bevwirkte Schankbetriebssteuer zur städtisch
Steuerkasse ebenfalls im voraus zu entrichten.

5. Die Erlaubnis zur Abhaltung eines Wald-
festes ist mindestens drei Tage vor der Veran¬
staltung bei der Akzifevepwaltung einzuholen.

Dieselbe wird jedoch nur dann erteilt , wer.»
seitens des tlntragstellers eine Bescheinigi-ng des
städtischen f euevwehrkommandos, wonach °" rselv:
sich verpskichtet, die Kosten der etwa erf^.,.,erl !;h
werdenden feuerpolizeilichen Uöberwachung zu
tragen , vorgelegt wird.

Mchr als zweimal im Jahre wird demselben
Verein die Erlaubnis zur Abhaltung eines Wald¬
festes nicht erteilt.

Die Hergabe eines Platzes zur Abhaltung ei¬
nes Waldfestes kann chne Angabe von Gründen
den verweigert werden.

6. Die A»'Weisung der Plätze erfolgt durch
das Llkziseamt.

Vereine usw.,,sowie alle, welche im Walde la¬
gern , haben in allen Fällen den Anweisungen der
Forstüeamten , Feldhüter und der mit
der Aufsicht etwa besonders betrauten Akziseüe-
amten unweigerlich Folge zu leisten (vergl. L 9
des Feld- und Forstpolizeigesetzesvom 1. April
1880), sowie die bestchenden Vorschriften über den
Schutz und die Sicherheit des Waldes und d-r
Schonungen inne zu ĥalten (vergl. insbesondere
8. 268 Nr. 6 des Reichsstrafgcietzbuches, &§ 36 und
44 des Feld- und Fori -polizeigesetz.Ä. § 17 der
Ncgierungspolizeiverorünung vom 4. Marz 1889).

7. Wald feste müssen in der Zeit vom 1. Juni
bis 1. September um 0 Ubr abends, in der üibri-
uen Ẑeit um 8 -Ubr abends beendet sein.

Städtisches Leihhaus.
Die Geschäftsftunden des städt. Leihhauses

regeln sich infolge anderweiter Diensteinteilung
durch Beschluß des Magistrats , vorläufig für die
Monate Juli und August, wie folgt:

Versatz von Pfändern und Verlängerungen
von Pfandscheinen nur vormittags von 8—11 Ubr.

Auslösungen von 8 bis 2 Uhr mittags.
Ausnahmsweise können nach 11 Ubr Pfänder

bei den Taxatoren gegen die entsprechende Mak¬
lergebühr abgegeben werden, und zwar : Ubren.
Goldsachen pp. bei Goldarbeiter Cbr . Klee. Häf-
nergasse 13, Kleider, Wäsche pp. bei Schneider¬
meister W. Reininger . Mauergaste 14.

Wiesbaden , 28. Juni 1911.
29501 _ Städtische Leibbausvcrwaltung.

Aal , lebend t .
Hecht, lebend . *
Karpfen, lebend . .
Schleien, lebend . .
Barsche, lebend . .
Bachforellen, lebend .
Backfische, lebend ,
Hummer, lebend »
Krebse, lebend , ,
Schellfische , j
Bratschellfische . ;
Kabeljau .
Kabeljau(Stockfischgewäfl.)
Salm . . . -
Seehecht
Zander . . t
Lachsforellen
Scewcißlinge (Merlans)
Blaufelchen . . ,
Heilbutt . , •
Steinbutt . .
Schollen ) • .
Seezunge . . .
Rotzunge (Limandcs) .
Grüner Hering . .
Hering, gesalzen . .

1 kg - 60 —75
1 kg -50 —80
1 St. -10 —12
1 St. — 8 -10
1 kg -80 1-
1 „ —08 -ie
1 kg ——
1 kg — — —
1 kg — — _ _

i 1 . -80 l -
1 kg —
1 ff
1 . 120 140
1 . - 80 1 -
1 . -80 1 —
1 9
1 .

h-.
-70 —J80

1 kg 2 — 3 —
1 kg 240 3 —
1 kg 2- 240
1 kg 3— 360
1 kg 160 2-
1 kg 8 — 9-
1 kg -40 —60
1 kg 7- 8 —
1 kg 6- 9-
1 kg —80 1 —
1 kg -40 —70
1 kg -70 1-
1 kg —56 —70
1 kg 3- 6-
1 kg -80 120
1 kg 2 — 240
1 kg 4- 666
1 kg -60 1-
1kg 120 150
1 kg 160 2 -
1 kg 4 — 5-
1 kg -80 1 60
1 kg 4 — 5 —
1 kg 1 — 180
1 kg —60 —80
L St. - 5 - 10

Die Preise der Lebensmittel und der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse zuWiesbaden

i waren nach den Ermittelungen des Akziscamtes vom
11. August bis einschließlich17. August 1911 folgende:

»
»
I
4
I
»

*
«

Fourage. N. Pr . H. Pr.
Hafer, neu
Hafer, alt
Stroh
Heu neu

i

neu

Eßbuttcr
Kochbuttcr
Trinkeier .
Frische Eier
Kulk-Eier .
Handkäse .
Fabrikkäse .
Eßkartoffeln
Eßkartoffclu
Neue Kartoffeln .
Zwiebeln .
Zwicbcln . .
Knoblauch . ,
Erdkoblrabi
Rote Rüben ,
Weiße Rüben ,
Gelbe Rübe» .
KI. gelbe Rüben .
Rettich . ,
Treibrc ttich .
Radieschen . ,
L-pargel .
Suppenspargcl .
Kohlrabi . .
Mccrcttich.
Petersilie .
Lancb, . ,
Sellerie . .
Fcldgurken .
Einmachgurkcn ^
Tomaten
Grüne dicke .
lLtangenbohncn .

^Dnschbohncn
^Erbsen mit Schale
Zuckcrschotcn
Weißkraut .
Rotkraut ,
Wirsing . .

' Lattich-Salat 1 kg _
Sauerampfer 1 kg — 60
Spinat 1 kg — 70
Endivien . 1 St. - 20
Kopf-Salat. » 1 St. — 12
Röinisch-Kohl 4 1 kg — 30
Feld-Salat. 4 1 kg
Kresse 1 ke
Artischokcn. 1 St. — 50
Kßäpfcl . \- 1 kg — 50
Kochäpfcl . ; 1 kg -24
Dßbirnen . 1 kg — 24
Kochbirneu . 1 „ — 20
Zwctschen . 1 ke — 30
Herz-Kirschen (rheinische) 1 ..
Saure Kirschen •
Pflaumen . 1 lig — 20
Mirabellen. 4 1 kg — 36
Reineclauden • 1 — 20

100 kg
M . Pf.

17 00
M. Pf.

100 kg 1900 19 60
100 kg 500 6 00
100 kg 9 00 9 40

tualien.
1 kg 3 00 3 20
1 kz 260 2 80
l St. -09 — 11
l St. — 08 — 09
1 St. —_

100 St. 5 — *7 —
100 St. 3 — 4-
100 kg 12- 13-

1 kg
1 kg -15 -16

50 „ 9 - 10-
1 „ -24 -25

— 40 -50
1 „
1 -30 — 40
1 Gbd. -2 .0 -25
1 , -40 — 45
1 — 6 — 8

Gans.
Truthahn
Truthuhn
Ente .
Hahn .
Huhn .
Masthnhn
Perlhuhn ,
Kapaunen .
Tauben ^
Haselhühner -
Wildenten « >
Schnepfen *
Hasen . . .
Reh-Rücken. j
Reh-Keule . .
Reh-Vorderblätter
Wildragout ;

Fleisch.
Ochsenfleischv. d. Keule
Ochsenfleisch, Bauchfleisch
Kuh- od. Rindfleisch .
Schweinefleisch . .
Kalbfleisch . , .
Hammelfleisch . ,
Schaffleisch. . .
Dörrfleisch ,
Solperfleisch
Schinken roh

(Ladenpreise)
. 1 St. 7 - 750
4 1 St. 650 7 —
« 1 St. —_
4 1 St. 380 4 —
# 1 St. 170 180
« 1 St. 250 280
• 1 St. 6— 7—

1 St. 250 3 —
4 1 St. 2 50 3-
• 1 St. —75 —80
# 1 St.
4 1 St. ——
4 1 St. —— Wmm
4 1 St. —_
4 1 St. 10— 12—
4 1 St. 7- 8—
4 1 St. • 15Q 2-

1 kg -90 110

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

lm.Knoch. 1 kg
Schinken gcräuch./im Ganẑ 1 kg
Schinken gekocht(Ausschn.) 1 kg

kg
kg
kg

St.
Gbd.
Gbd.

4 — 5

1 kg
1 kg
1 St.
1 St.
1 kg
1 St.
l „
1 kg

100 St.
1 kg
i .
1 ..
1 .,
r ,

ist.
i ..
i
i

— 3 — 4

— 7
-25
— 75
— 6
— 12
-35
1 —

- 40

— 8
30

— 80
_ 7
— 15
-40

Speck geräuchert.
Schweineschmalz.
Niercnsctt .
Schwartenmagen frisch
Schwartenmageu gcräuch.
Bratwurst . , .
Flcischwurst
Leber- u. Blutwurst frisch
Lcbcr-u.Blutwurst gcräuch

G e t r e i d e, M ch l uni, Brot
Großhandelspreise.

(Ladenpreise).
172
150
130
160
180
160
110
ISO
180
220
240
4 —
2 -
180
1 -
2-
2 20
180
180

— 96

1
1
1
1
1 kg
1 kg
1 kg
1
1

192
160
140
2 -
220
2 —
120
210
2 —
240
3 —
480
220

kg
kg 120

120
220
240
2-
2 —
140
160

x.

— 60

— 80 - SO

-90 -95

Weizen
Roggen »
Gerste
Erbsen znm Kochen
Speisebohncii
Linsen
Weizenmehl Nr . 0

^Weizenmehl Nr . I
Weizenmehl Nr . II
Noggenmchl Nr . 0
Roggen mehl Nr . I

— 4V
— 50
-20

— 45
— 55
— 24

100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg

. 100 kg
. 100 kg

Ladenpreise.
1 ‘

21 -
17-
16—
40-
32-
24-
31 -
29 —
28-
25 50
2350

2250
17 50
17 50
44-
38 —
38-
32-
30 —
29-
2650
24 50

— 70
— 80
— 22
— 15
— 35

kg
kg
kg

— oo—eo
— 40
-60
— 26
—50

—30
— 40
—36

Linsen
Erbsen zum Kochen .
Speiscbohnen
Weizenmehlz. Spciscbercit.
Roggenmchlz. Spcijebercit.
Gcritcngraupc
Gerstengrütze . .
Buchweizengrütze.
Hafergrütze . .
Haferflocken. , . .
Java-Reis mittl,
Java -Kaffee mittl . roh
Java -Kaffee mittl . gelb gcbr.
Speisesalz .
Schwarzbrot tLongbr.)
Schwarzbrot (Langbr.)
Schwarzbrot (Rundbr .)
Schwarzbrot (Rundbr .)
Weißbrot, 1 Waffcrmcck
Weißbrot . 1 Milchbrot

Wiesbaden,  17 . August 1911
Stadt

1 ..
1
1
1
1 kg
1 kg
1kg

kg
t gkg
,kS
kg

1
1
1
1
1

0,5 kg
1 ‘

0,5 kg
1 ' '

Laib

Laib —

— 30
-44
—42
— 36
-32
-40
-40
—60
—50
—52
—40
2 20
240

-20
— 16
-44

16
44
3
3

— 48
-58
-50
— 44
-38
-60
-60
— 72
-68
-60
-80
3 20
3 80

— 24
-18
— 50
— 18
-50
- 3
- 3

29687
Akzise-Amt.
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